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Thema

Die soziale Profession: Einheit in Vielfalt
Die Soziale Arbeit muss bei aller Eigenständigkeit offenbleiben
für Kooperationen mit anderen

■ Wolf Rainer Wendt

Das weitere Auseinanderdriften zahlrei-
cher Aufgabengebiete in der Sozialen Ar-
beit kann verhindert werden, wenn diesen
Tätigkeiten innerhalb der Disziplin und
Profession ein eigenes Fachgebiet als
Fachsozialarbeit eingeräumt wird. Die
Einordnung Sozialer Arbeit in ein überge-
ordnetes und international verbreitetes
Konzept von »Care« kann die Profession
neu in einer Sorge verankern, die gleicher-
maßen personenbezogen und in gemein-
schaftlicher Teilhabe begründet ist.

Soziale Arbeit hat einen großen Anteil an
den Beschäftigungsverhältnissen hierzu-
lande – ohne dass gewiss ist, welche alle
zur Sozialen Arbeit rechnen. Deren Be-
rufsbild haben viele Mitarbeitende nicht
vor Augen und identifizieren ihre Tätig-
keit nicht mit ihm.

Auch die Blüte des Sozialarbeitsstudi-
ums fruchtet wenig: Was im Bachelor-
Studium an Klarheit über die Profession
gewonnen wird, geht auf den verästelten
Wegen der Master-Studiengänge wieder
verloren. In der Praxis ist dann kaum
noch präsent, was in wissenschaftlichen
Diskursen als Profession der Sozialen Ar-
beit vorgestellt wird.

Die Einheit in der Lehre tritt nicht als
einheitliche Berufstätigkeit in Erschei-
nung. Das hat Gründe im Entwicklungs-
gang der Profession – im Ganzen und in
ihren Teilen. Die Beschreibung des Diffe-
renzierungsprozesses Sozialer Arbeit geht
der Frage nach, wie Einheit in der sozial-
beruflichen Vielfalt gewahrt werden
kann.

Unterschied im Herkommen,
Vereinheitlichung in der Absicht

Professionelle Soziale Arbeit hat be-
kanntlich zwei Wurzeln. Die eine bildete
sich in der Organisation der privaten
Wohltätigkeit – in der englischen und
amerikanischen Charity Organisation So-
ciety (COS) – aus; die andere erwuchs aus

der sozialkulturellen Betätigung der Sett-
lements. Beides geschah in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Während
die Charity Organisation Society am Ein-
zelfall laborierte, gestalteten die Settle-
ments frühe Formen der Gruppen- und
Gemeinwesenarbeit. Es bestand von
vornherein ein Spannungsverhältnis zwi-
schen diesen Institutionen sozialer Betäti-
gung. Das angloamerikanische »social
work« bezeichnete zunächst (nach 1890)
das von diesen Institutionen geleistete
wohltätige Werk und danach (nach
1900) den beruflichen Einsatz in ihm.

Die Tätigkeitsbereiche mochten unter-
schiedlich sein, indes bestand eine gene-
relle Absicht darin, Lebensverhältnisse zu
bessern und sozialintegrativ zu wirken.
Dass die beiden genannten Richtungen
sich in dieser Werktätigkeit zusammen-
finden konnten, bedurfte eines bewussten
Aktes, in dem die Wahrnehmung einer
einheitlichen gesellschaftlichen Aufgabe
behauptet wurde. Sie stellt sich in der Re-
formzeit um 1900. Äußerlich markiert
der Zusammenschluss der Fachzeitschrif-
ten »Charities« der Charity Organisation
Society und »The Commons« der Settle-
ments in den USA zum gemeinsamen Or-
gan »Charities and the Commons« 1905
die Identifizierung von personenbezoge-
nen mit gesellschaftsbezogenen Besse-
rungsabsichten – in Abhängigkeit der ei-
nen von den anderen. Soziale Arbeit
bringt sie zur Deckung.

Gleichzeitig vollzog sich in Deutsch-
land eine doppelte Ausprägung sozialbe-
ruflichen Einsatzes. Von der bürgerlichen
Frauenbewegung her kam eine »soziale
Mütterlichkeit« in helfender Arbeit zum
Zuge; während in derselben Periode von
Schulmännern in einem erziehungswis-
senschaftlichen Diskurs die Sozialpäda-
gogik als gemeinschaftsbezogenes Bil-
dungsbestreben im Schulwesen ent-
wickelt wurde. Armenpflege hatten deren
Protagonisten nicht im Sinn, wohingegen
die soziale Hilfsarbeit der Frauen um Ali-
ce Salomon die weibliche Wohltätigkeit
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nachgerade auf jenen Bereich konzen-
trierte. Kontext sowohl der männlichen
Sozialpädagogik als auch der weiblichen
Berufsarbeit in beider Entstehungszeit
waren soziale Reformabsichten auf vielen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens.

In den Reformjahren nach 1900, der
»Progressive Era« in den USA, wollte
man Missständen in Wirtschaft, Politik
und Verwaltung begegnen. Auf lokaler
Ebene war die zivile Reformbewegung
mit einem sozialen Engagement identisch.
Was politisch im Bildungs-, Gesundheits-
und Rechtswesen angestrebt wurde, präg-
te sich in Spezifikationen der Sozialarbeit
aus. Aus solchen Impulsen entstanden
gleichzeitig die Schulsozialarbeit, die
Krankenhaussozialarbeit, die Arbeit im
Kinderschutz, die Bewährungshilfe für
Straffällige und die Soziale Arbeit in der
Psychiatrie (vgl. Wendt 2008, 2, 72 ff.).
Es waren vor allem Frauen aus den Sett-
lements, voran Jane Addams und ihre
Freundinnen in Hull House, die in der all-
gemeinen Aufgeschlossenheit für Verbes-
serungen die Chance nutzten, in der poli-
tischen Arena wie auch auf fachlicher
Ebene jene Neuerungen einzuführen und
durchzusetzen.

Zwischen Bildung und
Gesundheit

Mit dem Einsatz von Sozialarbeit in
»clinic, court, school and community«
(Levine/Levine 1970) entstanden die Be-
rufsbilder von »health visitors«, von »vi-
siting teachers« und Bewährungshelfern
gleichzeitig im ersten Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts.

Die Schulsozialarbeit wurde im Kon-
text der politischen Bemühung um Be-
schulung der Kinder von Immigranten
und aus den Slums der großen Städte ein-
geführt, während der Krankenhaussozial-
dienst den politischen wie den professio-
nellen Bemühungen um gesündere Le-
bensverhältnisse der Arbeiterschaft und
der Armen geschuldet war.

Nicht von ungefähr entfaltete sich in
den gleichen Jahren, in denen in den USA
wie in Deutschland und Großbritannien
die Krankenhausfürsorge begann, die So-
zialmedizin (»soziale Hygiene«) als Wis-
senschaftszweig. Die ersten Sozialarbeite-
rinnen standen übrigens in diesen Tätig-
keitsbereichen nicht alleine. Nurses als
Pflegefachkräfte hatten schon früh die

Schule, den Industriebetrieb (»Fabrikpfle-
ge«) und die Gemeindepflege als Aufga-
bengebiete für sich entdeckt. Die Frauen-
bewegung betrieb eine Verberuflichung
und Verwissenschaftlichung weiblicher
Betätigung auf mehreren Gebieten: in der
Hauswirtschaft, im Gesundheitswesen, in
der Erziehung und in der Wohlfahrtspfle-
ge.

Mithin sah sich Mary Richmond 1911,
als sie den Auftrag annahm, die Arbeits-
weise in der sozialen Berufstätigkeit über-
all in den USA zu untersuchen und auf ei-
nen Nenner zu bringen, bereits mit einer
Spezialisierung sozialer und helfender Be-
tätigung im Kinderschutz, in der Kran-
kenhaussozialarbeit, Schulsozialarbeit,
psychiatrischer Sozialarbeit, familienbe-
zogener Sozialarbeit und Bewährungshil-

fe konfrontiert. Die Spannweite des Ein-
satzes der Helferinnen und Helfer zwi-
schen Gesundheitsbelangen und
Bildungsbelangen war zur gleichen Zeit
in Deutschland ein Thema. Alice Salo-
mon hat diese Ausdehnung in ihrer Erör-
terung der jungen Berufstätigkeit vermes-
sen.

Im amerikanischen Diskurs behauptete
Richmond jenen Spezialisierungen gegen-
über die Allgemeingültigkeit der in der
Charity Organisation Society eingeübten
Prinzipien einer methodischen Einzelhilfe.
In ihrem Grundlagenbuch »Social Dia-
gnosis« 1917 wusste sie den roten Faden
von Case Work durch jede Besonderung
der Sozialarbeit zu ziehen. Sie fand her-
aus, »dass die Methoden und Ziele der
sozialen Einzelhilfe in jeder Art Dienst im
wesentlichen dieselben sind oder sein soll-
ten, ob er sich einem wohnungslosen Pa-
ralytiker, dem vernachlässigten Sohn von
alkoholabhängigen Eltern oder der ver-
witweten Mutter kleiner Kinder widme«
(Richmond 1917, 5). Besonderheiten des
Verfahrens je nach Problematik beein-
trächtigten das Wesen der generellen Ar-
beitsweise nicht.

Die Konzentration auf die Methode be-
deutete allerdings auch, einzelne Momen-
te der Methode mit anderen Berufen und

sozial Tätigen zu teilen. Das hatte bereits
Abraham Flexner 1915 in seiner kriti-
schen Erörterung der Frage, ob Soziale
Arbeit eine Profession sei, bemerkt und
zu ihrem Nachteil ausgelegt: Es mangele
ihr an einem klar abgegrenzten spezifi-
schen Zweck. Soziale Arbeit scheine we-
niger ein eigenständiges Gebiet als ein
Aspekt der Arbeit in vielen Feldern zu
sein (Flexner 1915, 585). Jedenfalls hin-
dere die vielfältige Praxis von Sozialarbei-
tern an der Ausprägung einer eigenstän-
digen Disziplin, wie sie eine Profession
nötig habe. »The occupations of social
workers are so numerous and diverse that
no compact, purposefully organized edu-
cational discipline is possible.« (Flexner
1915, 588) So wie Journalisten aus-
schnitthaft auch Sozialarbeit leisteten und

sich dazu recherchierter Informationen
bedienten, träte die Soziale Arbeit in der
Öffentlichkeit mit aus anderen Diszipli-
nen entliehenem Wissen auf.

Bis heute ist es dabei geblieben, dass zur
Diversifizierung im Berufsfeld die externe
Varianz sozialer Betätigung tritt. Zum
professionellen Handeln kommen der so-
ziale Einsatz verschiedener humanberuf-
licher Akteure und freitätiges Engage-
ment hinzu.

Wohlfahrtsstaatliche
Aufgabenzuweisung

Die Gründermütter und Gründerväter
der Profession standen noch selber für ihr
Werk ein: Sie hatten in den Settlements
und der Charity Organisation Society
ihre Organisation geschaffen und leiteten
sie auch selbständig. Mit der Ausbildung
des Wohlfahrtsstaates änderte sich das.
Ab Ende des 1. Weltkrieges bestimmten
die Logik der Verwaltung und bürokrati-
sche Prozeduren die Praxis. Im Wohl-
fahrtsamt und im Jugendamt lag die Zu-
ständigkeit für die Organisation bei Ver-
waltungsbeamten und administrative
Verantwortung beim Innendienst, der
ebenfalls von Verwaltungskräften besetzt

»Die Zustimmung zur Fachsozial -
arbeit hebt nicht den generalistischen
Anspruch Sozialer Arbeit auf«
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war, während die Fürsorgerinnen einzeln
im Außendienst unterwegs waren. Seit
den 1920er Jahren war der Profession die
Regie einer Sozialen Arbeit im Ganzen
aus der Hand genommen. 

Mit gesetzlichen Regelungen und admi-
nistrativen Vorkehrungen wurden in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
die Strukturen geschaffen, in denen sich
die Soziale Arbeit wohl oder wehe in be-
stimmten sozialdienstlichen Formaten
einrichten musste. Es gab (in Deutschland
ausgeprägt in der Weimarer Republik)
einerseits die jugendamtlichen Gliederun-
gen der
• Jugendfürsorge
• Jugendpflege
• Jugendgerichtshilfe und des
• Jugendschutzes

Diese Handlungsfelder hatten sich un-
abhängig vom Diskurs und von den Pro-
fessionalisierungsbestrebungen der Sozia-
len Arbeit aus Anfängen in der Heimer-
ziehung, im Pflegekinderschutz und nach
1900 beeinflusst von der deutschen Ju-
gendbewegung entwickelt.

Andererseits gab es nach Ende des
1. Weltkrieges die wohlfahrtsamtliche
Zuständigkeit für
• Armenfürsorge (auch: Wirtschaftsfür-

sorge)
• Familienfürsorge
• Wohnungsfürsorge
• Erwerbslosenfürsorge
• Gefährdetenfürsorge
• Fürsorge für Kriegsbeschädigte und

Hinterbliebene,
wobei bekanntlich die Familienfürsor-

ge im Außendienst das hauptsächliche
Einsatzgebiet der Wohlfahrtspflegerinnen
war.

Zu den beiden genannten Handlungs-
bereichen kam die gesundheitsamtliche
Zuständigkeit für
• Gesundheitsfürsorge mit Heilfürsorge,

Trinkerfürsorge, Geschlechtskranken-
fürsorge sowie Säuglingsfürsorge und
Mütterberatung

• Gesundheitspflege u. a. mit Schulge-
sundheitspflege und Erholungsfürsorge.
Insoweit in allen drei Bereichen »Für-

sorge« geleistet werden sollte, stellte die
feldspezifische Differenzierung die Einheit
des Sozialberufes noch nicht infrage.

In Deutschland besetzte allerdings seit
den 1920er Jahren die erziehungswissen-
schaftlich begründete Sozialpädagogik
die Jugendfürsorge und Jugendpflege und
grenzte diese von weiblicher Wohlfahrts-

pflege ab. Daraus ergab sich die Dualität
einer Ausbildung von Jugendleiterinnen
und Jugendleitern einerseits und von
Wohlfahrtspflegerinnen andererseits und
nach 1960 die Doppelung von Sozialar-
beit und Sozialpädagogik mit einer jahr-
zehntelang anhaltenden Diskussion ihres
Verhältnisses zueinander.

Soziale Generalisten und ihre
Wissenschaft

Die Vielfalt der wohlfahrtstaatlichen
Sozialleistungen – einkommensbezogen,
gesundheitsbezogen, erziehungsbezogen,
wohnungsbezogen, beschäftigungsbezo-
gen und insondere personenbezogen –
und der dafür etablierten Dienste führte
in mehreren Ländern Ende der 1960er
Jahre und im folgenden Jahrzehnt zu ei-
ner neuen Positionierung der sozialen Ad-
ministration. Statt einzelne Aufgaben iso-
liert voneinander und fragmentarisch an
verschiedenen Stellen zu erfüllen, sollte
personen- und familienbezogen einheit-
lich gehandelt werden.

Die Richtung gab der Seebohm-Report
1968 in England vor, der auf lokaler Ebe-
ne 1970 die Einführung eines universellen
Sozialdienstes mit breiter Zuständigkeit
an einer Stelle (unified social service de-
partment) nach sich zog. Parallel wurden
in Schottland 1969 Social Work Depart-
ments eingerichtet. Auch in anderen Län-
dern setzte man nun auf eine »polyvalen-
te« Soziale Arbeit. Die breite Aufgaben-
zuweisung an sie stärkte ihre berufliche
Position.

Die 1970er Jahre brachten in Deutsch-
land mit den neuen Hochschulstudien-
gängen die akademische Diskussion über
Rolle und Funktion Sozialer Arbeit. Pro-
fessionalisierung wurde als wissenschaft-
liche Aufgabe wahrgenommen. Auch
international waren diese Jahre die hohe
Zeit des Anspruchs auf Einheitlichkeit in
der Sozialen Arbeit. Mit gewachsenem
Selbstbewusstsein wollten die Protagonis -
ten der Profession ihr Handlungsver-
ständnis nicht länger »von außen« von
den Organisationen und Einrichtungen
bestimmen lassen, in denen Soziale Arbeit
geleistet wird. Gefragt war für die Profes-

Die Soziale Arbeit stand in ihrer Geschichte immer wieder vor der Aufgabe, verschie-
dene Strömungen zusammenzuführen.
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sion nun »ein konzeptioneller Ansatz, der
auf den wesentlichen Elementen inner-
halb ihrer Praxis beruht, ganz unabhän-
gig davon, wo der einzelne Sozialarbeiter
tätig ist« (Bartlett 1975, 27). Weise die
Geschichte der Sozialarbeit eine starke
Tendenz auf, »die Praxis der Sozialarbeit
mit der Praxis der Organisation, in deren
Rahmen sie geleistet wird, gleichzuset-
zen« (Bartlett 1975, 29), müsse man den
administrativen Zuordnungen gegenüber
in der Profession integrativ denken. Die
Dienste sind divers, aber der Typus pro-
fessionellen Handelns in ihnen ist ein und
derselbe.

Fachlich schloss der »unitary appro-
ach« angesichts der Neustrukturierung
von Diensten die Diskussion über das
Verhältnis von Generalisten und Spezialis-
ten nicht ab. Als wohlfeil wurde der Be-
griff des »spezialisierten Generalisten« ge-
handelt. Für dessen Ausbildung blieb
man international auf der Bachelor-Ebe-
ne bei der Absicht einer vielseitigen Be-

rufsbefähigung. Die grundständig qualifi-
zierte Sozialarbeiterin soll in allen Me-
thoden bewandert und auf allen Einsatz-
gebieten brauchbar sein. Die in den USA
gängigen Textbücher für das Studium auf
diesem Niveau favorisieren bis heute eine
generalistische Praxis in der Arbeit mit
»Klientensystemen« jeder Art, so sie ih-
rem Bedarf entsprechend gestützt und ge-
stärkt werden.

Wie das geschehen kann, ist Gegen-
stand von Handlungstheorien in der Wis-
senschaft der Sozialen Arbeit, wie sie in-
zwischen explizit im deutschsprachigen
Raum vertreten wird.

In Teilen: Fachliche
Aufgliederung

Die akademische Debatte und Verstän-
digung über Soziale Arbeit ändert nichts
am Auseinanderdriften ihrer Aufgabenge-
biete, das seit längerem zu beobachten ist.

Die Zwangsläufigkeit der Diversifikation
Sozialer Arbeit wird daran deutlich, dass
sich sie international übereinstimmend
vollzieht. In England heben sich Jugend-
arbeiter, Gemeinwesenarbeiter, Bewäh-
rungshelfer beruflich von Sozialarbeit im
engeren Sinne ab. In Frankreich bildeten
sich je besondere professionelle Identitä-
ten von »Beratern«, »Mediatoren«, »Spe-
zialerziehern«, »Animateuren« aus.

Analog trifft das in Deutschland auf die
Heilpädagogik oder die Mediation zu.
Fachkräfte in der Suchthilfe oder in be-
sonderen Beratungsdiensten gehen eigene
Wege. Die Supervision hat sich erst para-
sitär an ihrem »Wirt« Sozialarbeit ge-
stärkt und dann in die lukrativere privat-
wirtschaftliche Organisationsberatung
begeben (Kühl 2006, 5 ff.). Wie die
Supervision will sich auch die Schuldner-
beratung als eigenständige Profession ver-
stehen (Thomsen 2008). Und neuerdings
ist Coaching international dabei, sich als
Profession zu etablieren und ihren Zu-
ständigkeitsbereich im »life coaching«
auszudehnen.

Spezialisierung ist in der Sozialen Ar-
beit somit seit Jahrzehnten ein Faktum.
Damit die Spezialisten nicht »auswan-
dern«, muss ihnen innerhalb der Disziplin
und Profession ein Fachgebiet eingeräumt
werden. Von Fachsozialarbeit reden heißt
nicht den generalistischen Anspruch Sozi-
aler Arbeit aufgeben, sondern sie den Be-
sonderheiten der einzelnen Handlungsfel-
der entsprechend auszubuchstabieren.
Die Anwendungsgebiete können eine je
eigene Kompetenz und Wissensbasis aus-
bilden und sich wissenschaftlich in ihrem
Diskursrahmen entwickeln.

Damit ist für die Klinische Sozialarbeit
bereits Anfang der 1990er Jahre begon-
nen worden. 1995 rief ich dazu auf, sie
als disziplinäre Domäne wahrzunehmen
(Wendt 1995). Bei einem Symposium im
Februar 2002 habe ich eine Reihe von
Thesen zur Fachsozialarbeit vertreten
und dabei neben der Klinischen Sozialar-
beit den Bereich der Rehabilitation behin-
derter Menschen und das Sozialmanage-
ment genannt. (Fachsozialarbeit 2002).

Aus heutiger Sicht kommen zumindest
die Schulsozialarbeit, die Schuldnerbera-
tung, der Kinderschutz, die Arbeit mit
Straffälligen und das Case Management
dazu, bei dem besonders bedauerlich ist,
dass es in der Vergangenheit von vielen Be-
rufsvertretern als mit dem wahren Glauben
nicht vereinbar abgelehnt worden ist.

In ihrem Standardwerk »Social Diagnosis« arbeitet Mary Richmond, Leiterin der
Charity Organization Society in Baltimore, die Gemeinsamkeiten der Sozialen Arbeit
in verschiedenen Tätigkeitsfeldern heraus. Für die Identität der Profession und die
Spannungsverhältnisse der Berufsausübung ist »Social Diagnosis« ein klassisches
Werk geblieben, auf das immer wieder zurückverwiesen wird.
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Im Ganzen: humandienstliche
Neuverortung in Care

Das Versorgungssystem, in dem Sozia-
le Arbeit professionell wirkt, wandelt
sich. Die Berufstätigkeit muss sich den
Kontexten anpassen, in denen sie ge-
braucht wird. Die umfassende Definition,
welche sich die Profession global in der
Formulierung durch die International As-
sociation of Schools of Social Work
(IASSW) und die International Federation
of Social Workers (IFSW) 2001 gegeben
hat, ignoriert die Vielfalt der Rollen und
Funktionen nicht, die von Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern wahrgenom-
men werden, sondern akzeptiert eine »di-
versity in practice« ohne feste Grenzen
(Dominelli 2004, 12).

Die Vielfalt hat einen Rahmen auch un-
abhängig von einer disziplinär und profes-
sionell vollzogenen Eingrenzung. Das Sys -
tem der Sozialdienstleistungen strebt aus
wirtschaftlichen und aus politischen Grün-
den nach einer sektorübergreifenden Inte-
gration und Kooperation, die verschiedene
berufliche Tätigkeiten wie auch freies En-
gagement und die Mitwirkung und Selbst-
hilfe betroffener Menschen einschließt.

Dieser Zusammenführung von organi-
sierter Versorgung und sorgendem Han-
deln – beides mit dem englischen Begriff
»care« belegt – kommt das Verständnis
von »social care (work)« entgegen, das
gegenwärtig viel diskutiert wird und ins-
besondere in Großbritannien seinen
Niederschlag in gesetzlichen Regelungen
gefunden hat. Care prägt sich (1) in der
informellen Sorgearbeit in breiter Zustän-
digkeit für individuelle und gemeinsame
Lebensführung und Lebensbewältigung
wie (2) im System der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und organisierten Wohl-
fahrtspflege aus.

Die Einordnung Sozialer Arbeit in Care
ändert nichts an der Vielfalt der Aufga-
ben und der zu erfüllenden Funktionen,
kann die Profession aber neu in einer Sor-
ge verankern, die gleichermaßen perso-
nenbezogen und in gemeinschaftlicher
Teilhabe begründet ist. Das Aufgabenfeld
des Arbeitens an individuellem und ge-
meinsamem Wohlergehen lässt sich unter
den Anspruch eines sozialen Werkes brin-
gen, an dem eine Menge Akteure mitwir-
ken, die beruflich und zivil unterschied-
lich verordnet sind.

Wenn sie die Spannung in dieser Diffe-
renz aushält, kann die Profession der So-

zialen Arbeit sich über sie mit Bezug auf
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